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Veröffentlichung des Beschlusses und des Systems zur Vergütung der 

Aufsichtsratsmitglieder gemäß §§ 113 Abs. 3 i.V.m. 120a Abs. 2 AktG 

 

Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Hypoport SE am Freitag, den 21. Mai 2021, wurde 

unter TOP 8 „Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder“ das 

Vergütungssystem für den Aufsichtsrat der Hypoport SE zur Abstimmung gestellt. 

Das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat der Hypoport SE wurde mit folgendem Ergebnis 

beschlossen: 

 

4.781.368 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 73,63 % des 
Grundkapitals) 

4.735.760 Ja-Stimmen (99,05 %) 

45.608  Nein-Stimmen (0,95 %) 

7.212  Enthaltungen 

 

Das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat der Hypoport SE hat folgenden Wortlaut: 

 

 

Vergütungssystem für den Aufsichtsrat der Hypoport SE 

 

Das Vergütungssystem für den Aufsichtsrat der Hypoport SE richtet sich nach den gesetzlichen 

Vorgaben sowie den Vorgaben des Deutschen Corporate Governance Kodex in seiner Fassung 

vom 19. Dezember 2019 („DCGK“). 

 

I. Vergütungsbestandteile 

 

Die derzeit geltende, in § 14 der Satzung der Hypoport SE enthaltene Vergütungsregelung für den 

Aufsichtsrat geht zurück auf einen Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 15. Januar 

2020. § 14 der Satzung der Hypoport SE lautet, wie folgt: 

 



„14.1 Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten eine jährliche Vergütung in Höhe von EUR 40.000,00. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält den doppelten, sein Stellvertreter den 1,5-fachen Betrag der 

Vergütung. 

 

14.2 Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahres 

angehört haben, erhalten die Vergütung pro rata temporis entsprechend der Dauer ihrer 

Aufsichtsratszugehörigkeit. 

 

14.3 Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern ihre Auslagen und die auf ihre 

Vergütung und Auslagen zu entrichtende Umsatzsteuer. Zudem erhalten die 

Aufsichtsratsmitglieder den rechnerisch jeweils auf sie entfallenden Anteil der 

Versicherungsprämie für eine von der Gesellschaft zugunsten der Vorstands- und 

Aufsichtsratsmitglieder abgeschlossenen Vermögensschadenhaftpflichtversicherung.“ 

 

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der Hypoport SE besteht dementsprechend aus einer 

jährlichen festen Vergütung, Sondervergütungen für den Aufsichtsratsvorsitzenden und den 

stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden sowie dem Ersatz der Auslagen der 

Aufsichtsratsmitglieder und die auf ihre Bezüge entfallende Umsatzsteuer. Zudem trägt die 

Hypoport SE die Kosten einer in angemessener Höhe unterhaltenen 

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (sog. D&O-Versicherung).  

 

In Entsprechung zu G.17 DCGK soll die Vergütung des Aufsichtsrats den höheren zeitlichen 

Aufwand des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats angemessen 

berücksichtigen. Weiterhin sollen die Mitglieder des Aufsichtsrats in Übereinstimmung mit G.18 

DCGK eine reine Festvergütung erhalten, um die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats zu 

gewährleisten und eine objektive Wahrnehmung der Beratungs- und Überwachungsfunktion zu 

ermöglichen. Variable Vergütungsbestandteile sollen nicht vorgesehen werden, da sich der 

Umfang der Arbeitsbelastung und des Haftungsrisikos der Aufsichtsratsmitglieder regelmäßig nicht 

parallel zum geschäftlichen Erfolg des Unternehmens bzw. zur Ertragslage der Gesellschaft 

entwickelt. 

 

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats soll insgesamt ausgewogen sein und in einem 

angemessenen Verhältnis zu Verantwortung und Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder und zur 

Lage der Gesellschaft stehen, wobei auch die Vergütungsregelungen anderer großer 

börsennotierter Gesellschaften berücksichtigt werden sollen. Zugleich soll sie die Übernahme 

eines Mandats als Mitglied oder Vorsitzender des Aufsichtsrats hinreichend attraktiv erscheinen, 

um geeignete Mitglieder zu gewinnen und halten zu können. Dies ist Voraussetzung für eine 

bestmögliche Überwachung und Beratung des Vorstands, die wiederum wesentlich zu einer 

erfolgreichen Geschäftsstrategie sowie der langfristigen Entwicklung der Gesellschaft beiträgt. 

 

 

II. Verfahren 

 

Die Regelungen zur Vergütung sowie das Vergütungssystem des Aufsichtsrats sollen regelmäßig 

durch den Aufsichtsrat auf ihre Angemessenheit hin überprüft werden, wobei bei Bedarf auch 

externe Vergütungsexperten hinzugezogen werden können. Die Entscheidung über die 

letztendliche Ausgestaltung des Vergütungssystems ist der Hauptversammlung zugewiesen. 

 

Nach § 113 Abs. 3 AktG ist bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier Jahre durch 

die Hauptversammlung ein Beschluss über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder zu fassen. 

Unabhängig hiervon kann die Hauptversammlung auch im Falle von Vorschlägen zur Änderung 



der Vergütungsregelungen einen entsprechenden Beschluss fassen. Die Hauptversammlung kann 

das jeweils bestehende System der Aufsichtsratsvergütung also entsprechend bestätigen oder 

einen Beschluss zur Änderung desselben fassen. 

 

Vorstand und Aufsichtsrats werden zudem gemeinsam einen Bericht über die im abgelaufenen 

Geschäftsjahr jedem einzelnen Aufsichtsratsmitglied gewährte und geschuldete Vergütung nach 

Maßgabe des § 162 AktG erstellen, diesen dem Abschlussprüfer zur Prüfung sowie der 

Hauptversammlung im Anschluss zur Billigung vorlegen. 

 

In Entsprechung zu E.1 DCGK legen alle Mitglieder des Aufsichtsrats dem Vorsitzenden des 

Aufsichtsrats Interessenkonflikte unverzüglich offen. Der Aufsichtsrat informiert in seinem Bericht 

an die Hauptversammlung über aufgetretene Interessenkonflikte und deren Behandlung. 

Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessenkonflikte in der Person eines 

Aufsichtsratsmitglieds sollen zur Beendigung des Mandats führen. 

 

 


